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Vorbemerkungen

Die Fachlehrpläne bilden die vierte Ebene des Lehrplans für das bayerische Gymnasium (KWMBl I
1990 So.- Nr. 3 S. 125 ff.). Sie enthalten eine ausführliche Darstellung der Ziele und Inhalte des
Fachunterrichts.

Für jeden Lehrplanabschnitt werden zunächst Ziele  beschrieben. Die Beschreibung dieser Ziele soll
jeweils deutlich machen, auf welche Art von Entwicklungsprozessen es im Unterricht bei den Schülern
ankommt. Bei diesen Prozessen lassen sich vier didaktische Schwerpunkte (a. a.O., S. 138, Ziff. 19)
unterscheiden, die für schulisches Lernen im Hinblick auf die personale Entwicklung der Schüler
bedeutsam sind: (1.) Wissen, (2.) Können und Anwenden, (3.) Produktives Denken und Gestalten, (4.)
Wertorientierung. Diese didaktischen Schwerpunkte stehen in einem inneren Zusammenhang, doch hat
jeder seinen eigenen Charakter, der in der Zielformulierung zum Ausdruck kommt.

Danach kommen die Inhalte ; sie werden in zwei Spalten dargestellt, in der linken aus der Sicht des
Faches (vor allem Begriffe, Fakten, Themenbereiche, Daten), in der rechten aus der Sicht des Lehrens
und Lernens (vor allem Denkweisen, Prozesse, Wertvorstellungen, daneben auch stoffliche
Präzisierungen).

Der Fachlehrplan für Erdkunde kombiniert thematische und regionale Betrachtungsweisen. Die
verpflichtend vorgeschriebenen Raumbeispiele sind so gewählt, daß sie wesentliche allge-
meingeographische Aussagen ermöglichen und zugleich auch dem Aufbau grundlegender räumlicher
Orientierungsmuster dienen. Somit erwerben die Schüler in ausgewogener Weise ein allgemeingeo-
graphisches Grundwissen und, ausgehend von Deutschland und Europa, fundierte regionalgeographi-
sche Kenntnisse über die wichtigsten Teilräume der Erde.

Der thematisch-regionale Ansatz stützt auch den Erwerb eines fundierten topographischen
Grundwissens . Ausgehend von einfachen topographischen Überblicken festigen die Schüler ihre
Raumvorstellung durch die Erarbeitung von zunehmend komplexen topographischen Mustern sowie
von natur- und wirtschaftsräumlichen Gliederungen. Wo immer möglich sollen die Schüler wesentliche
Merkmale der vom Klima geprägten Landschaftszonen der Erde erfassen (Prinzip der Zonalität).

Vor allem in der Unter- und Mittelstufe sind bestimmten Zielen und Inhalten grundlegende Arbeits-
techniken verbindlich zugeordnet. Dabei wird der Arbeit mit Karten, Tabellen, Diagrammen, Bildern
und Texten, ggf. auch dem Einsatz des Computers, im Fach Erdkunde ein großer Wert beigemessen.
Über diesen verpflichtenden Rahmen hinaus sollen die geographischen Arbeitstechniken im Unterricht
kontinuierlich eingeübt und bis in die Oberstufe hinein in ihrem Anspruchsniveau gesteigert werden. In
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diesem Zusammenhang sind auch Unterrichtsgänge und Schülerexkursionen ein unverzichtbarer
Bestandteil des Erdkundeunterrichts und daher verbindlich vorgesehen. Sie erziehen die Schüler zu
genauem Beobachten und dienen zur Einübung gängiger geographischer Arbeitstechniken vor Ort.
Darüber hinaus führen sie zu einem besseren Kennenlernen des Heimatraumes.

In den Jahrgangsstufen 5 bis 9 werden jeweils neu auftretende "wichtige Begriffe" am Ende eines
Lehrplanabschnittes aufgeführt. Sie dienen dazu, den Blick auf wesentliche Wissenselemente bzw.
Grundfertigkeiten des Faches Erdkunde zu lenken und stellen ein Fundament für die Unterrichtsarbeit
in der Oberstufe dar. Ihre Bedeutung liegt aber auch darin, den Schülern den sicheren Umgang mit der
Fachterminologie zu ermöglichen. Ab der Jahrgangsstufe 11 findet im Zusammenhang mit der
Erarbeitung allgemeingeographischer Kenntnisse eine Zusammenfassung und Differenzierung
geographischer Fachbegriffe statt. In Verbindung mit dem Auftrag zur Pflege der deutschen Spra-
che  soll der Unterricht die Schüler stets auch dazu anleiten, geographische Sachverhalte in einer
angemessenen Form selbständig und sicher darzustellen.

Aus seiner Stellung zwischen den Natur- und Gesellschaftswissenschaften ergeben sich für das Fach
Erdkunde in jeder Jahrgangsstufe geeignete Anknüpfungspunkte zu einem fächerübergreifenden
Arbeiten. Eine besondere Bedeutung kommt aufgrund der spezifischen Aufgabenstellungen des
Faches dem fächerübergreifenden Anliegen "Umwelterziehung" zu. Vor dem Hintergrund der
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Prozesse in Deutschland, in Europa und in anderen Teilräu-
men der Erde gewinnen auch die Anliegen "Politische Bildung", "Europa", "Dritte Welt", "Friedenserzie-
hung" für den Erdkundeunterricht ein zunehmendes Gewicht. Hinweise auf Querbezüge zu anderen
Fächern und auf fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsaufgaben erfolgen mit Hilfe der Ab-
kürzungen* (nach den Vorbemerkungen), die auch in den Rahmenplänen verwendet werden. Sie sind
näher erläutert, wo sie nicht ohne weiteres verständlich sind.

Hinweise auf bestimmte Lehrplanstellen im Fach Erdkunde erfolgen durch Angabe der Jahrgangsstufe
und des Lehrplanabschnitts (z.B. vgl. Ek 7.2 oder vgl. EkGk 12.1.3), innerhalb einer Jahrgangsstufe
auch durch alleinige Angabe des jeweiligen Lehrplanabschnitts (z.B. vgl. 1.3). Durch dieses Aufzeigen
von Querbezügen wird die ganzheitliche Struktur des Lehrplans verdeutlicht. Darüber hinaus werden
so auch wesentliche Elemente eines erdkundlichen Grundwissens stärker ins Bewußtsein gerückt.

In der Jahrgangsstufe 13 bietet der Grundkurs Erdkunde (Geologie), in dem vor allem geowis-
senschaftliche Sachverhalte und Betrachtungsweisen in den Mittelpunkt rücken, den Schülern eine
Alternative zum herkömmlichen Grundkurs Erdkunde. Schüler, die in der Jahrgangsstufe 12 den
Grundkurs Erdkunde und in der Jahrgangsstufe 13 den Grundkurs Erdkunde (Geologie) belegt haben,
können die Abiturprüfung im Rahmen des Colloquiums ablegen.

Alle Aussagen im Lehrplan sind Teil der verbindlichen Vorgaben für den Unterricht. Ausführungen,
die nur Anregungen oder Beispiele geben sollen, sind entsprechend gekennzeichnet.

Die als Zeitrichtwerte  genannten Stundenzahlen geben einen Hinweis für die Unterrichtsplanung, sind
aber nicht verbindlich. Die Reihenfolge , in der die Ziele und Inhalte angeordnet sind, kann nach dem
fachlich und pädagogisch begründeten Ermessen des Lehrers (z.B. Berücksichtigung aktueller
Ereignisse) innerhalb einer Jahrgangsstufe abgeändert werden.

Für das Erreichen der Ziele des Fachunterrichts (Darbietung und Erarbeitung des Lehrstoffs, Ein-
übung, Wiederholung, Beobachtung des Lernfortschritts und mündliche Leistungsnachweise) rechnet
der Lehrplan bei einem einstündigen Fach mit 28 Unterrichtsstunden im Schuljahr, bei einem
mehrstündigen mit einem entsprechenden Vielfachen. In den darüber hinaus verfügbaren Stunden ist
der pädagogische Freiraum (a.a.O., S. 138, Ziff. 20) enthalten; im Grund- und Leistungskurs wird
ein Teil davon für die Durchführung der Schulaufgaben benötigt.



- 3 -

* Abkürzungen:

Fächer: Fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsaufgaben:

B Biologie
C Chemie
D Deutsch
E Englisch
Ek Erdkunde
Eth Ethik
Ev Ev. Religionslehre
F Französisch
Fs Fremdsprachen
mFs moderne Fremdsprachen
G Geschichte
Gr Griechisch
Hw Hauswirtschaft
It Italienisch
K Kath. Religionslehre
Ku Kunsterziehung
L Latein
M Mathematik
Mu Musik
Nw Naturwissenschaften
Ph Physik
Ru Russisch
Rw Rechnungswesen
S Sport
SG Sozialpraktische Grundbildung
Sk Sozialkunde
Sp Spanisch
TmW Textilarbeit mit Werken
WR Wirtschafts- und Rechtslehre

BO Berufliche Orientierung
DS Pflege der deutschen Sprache
DW "Dritte Welt"
EU Europa
FA Familien- und Sexualerziehung
FR Friedenserziehung
FZ Freizeiterziehung
GE Gesundheitserziehung
ITG Informationstechnische Grundbildung
MB Musische Bildung
ME Medienerziehung
MT Mensch und Technik
P Politische Bildung
U Umwelterziehung
V Verkehrserziehung
W Weltbild - Weltdeutung
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